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„Von Integration reden wir eigentlich gar nicht 
mehr, wir sprechen jetzt lieber von Inklusion.“ 
Diesen und ähnliche Sätze hört man seit eini-
ger Zeit häufiger. Integration ist out, Inklusion 
ist in? Nur was folgt daraus? Was bedeutet das 
konkret für die Leiterin einer Jugendwerkstatt, 
den Mitarbeiter im Jugendmigrationsdienst, 
den Schulsozialarbeiter? Surft die Jugendso-
zialarbeit – wie es ein Tagungsteilnehmer un-
serer Fachtagung „Inklusion, Integration, Di-
versity“ im Dezember 2013 ausdrückte – „auf 
einer Welle, die uns nicht gehört“, wenn sie 
meint, Inklusion vorantreiben und sich auf die 
Fahnen schreiben zu müssen?

In der internationalen Bildungsdiskussion hat 
der Begriff der Inklusion eine lange Geschichte 
und bezieht alle Arten möglicher Benachteili-
gungsfaktoren mit ein. So stellt die UNESCO-
Weltkonferenz im Jahr 1994 in ihrer Abschluss- 
erklärung fest, „dass Schulen alle Kinder, un-
abhängig von ihren physischen, intellektuel-
len, sozialen, emotionalen, sprachlichen oder 
anderen Fähigkeiten aufnehmen sollen. Das 
soll behinderte und begabte Kinder einschlie-
ßen, […] Kinder von sprachlichen, kulturellen 
oder ethnischen Minoritäten sowie Kinder von 
anders benachteiligten Randgruppen […].“

Es war ein entscheidender Durchbruch, dass 
in der Konvention Behinderung endlich nicht 
mehr als medizinisch definierbare Klassifizie-

rung verstanden wird, sondern als Ergebnis 
einer Wechselwirkung zwischen einer jeweils 
besonderen persönlichen Situation und des 
gesellschaftlichen Umgangs damit. 

„Benachteiligung“ hat die Jugendsozialarbeit 
schon lange genau im Sinne einer solchen 
Wechselwirkung verstanden. „Sozialraumori-
entierung“, „Abkehr von der Defizitorientie-
rung“, „Lebensweltorientierung“ und „Parti-
zipation“ sind nur einige Schlagworte, die in 
diese Richtung weisen. Konzeptionell beschert 
Inklusion der Jugendsozialarbeit also keine 
völlig neuen Grundlagen. Jedoch verpflichtet 
der menschenrechtsbasierte Auftrag, der von 
der UN-Behindertenrechtskonvention aus-
strahlt, gerade die Jugendsozialarbeit zur ver-
stärkten Reflektion der eigenen Beteiligung an 
der Bekämpfung bzw. eben auch an der Ver-
festigung von Ausschlussmechanismen. Bezo-
gen auf die Arbeit mit jungen Migranten/-in-
nen gibt dieser Auftrag Rückenwind für alles, 
was unter den Schlagworten „Interkulturelle 
Öffnung“, „Diversity“ und „Antidiskrimi-
nierung“ erarbeitet, aber längst nicht überall 
durchgesetzt wurde.

Diese Ausgabe der „Beiträge zur Jugendsozi-
alarbeit“ widmet sich neben der Schärfung der 
Begriffe „Inklusion – Integration – Diversity“ 
der Frage, welche menschenrechtliche Ver-
pflichtung, aber auch welche Möglichkeiten 
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die Jugendsozialarbeit hat, ihr professionel-
les Handeln noch konsequenter auf selbstbe-
stimmte und selbstverständliche Teilhabe aus-
zurichten – nicht nur, aber auch in Bezug auf 
junge Menschen mit Migrationshintergrund; 
nicht nur, aber eben auch in Bezug auf junge 
Menschen mit Behinderung.

Zu Beginn grenzt Tina Alicke gesellschaftliche 
Bedeutung und Ideengeschichte der drei Be-
griffe im Hinblick auf die Teilhabe von Men-
schen mit Migrationsgeschichte gegeneinan-
der ab. Tim Rietzke beschreibt – ausgehend 
von der Vision einer barrierefreien Gesell-
schaft –, inwiefern Inklusionsorientierung in 
der Jugendsozialarbeit als Reflexionsrahmen 
für das eigene professionelle Handeln und als 
gesellschaftlicher Auftrag verstanden werden 

muss. Oliver Trisch zeigt auf, wie der Anti-
Bias-Ansatz inklusionsorientiertes Handeln in 
der Sozialen Arbeit erst ermöglicht. Andreas 
Foitzik widmet sich der Spannung zwischen 
Inklusionsorientierung und Spezialisierung in 
der Migrationssozialarbeit. Er beschreibt die 
Erfahrungen eines Jugendmigrationsdienstes, 
der diese Spannung im Interesse der jungen 
Menschen für sich neu ausbalanciert hat. Ab-
schließend analysiert Clemens Dannenbeck 
den Diskurs um Inklusion und warnt – ausge-
hend vom Behinderungs-Konzept der UN-Be-
hindertenrechtskonvention – vor folgenlosen 
Selbstvergewisserungstendenzen und Entpo-
litisierung.
 
Eine anregende Lektüre wünschen
Anna Traub und Michael Fähndrich
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ie Begriffe Integration, 
Diversity und Inklusion 
werden derzeit von Wis-

senschaft und Fachöffentlichkeit intensiv 
und kontrovers diskutiert. Zuweilen besteht 
der Eindruck, dass es sich dabei nur um alte 
Konzepte in „neuem Gewand“ handelt. In der 
Tat ist allen drei Ansätzen der Umgang mit 
der zunehmenden – oder zunehmend wahr-
genommenen – gesellschaftlichen Vielfalt ge-
meinsam. Ebenso haben alle drei Ansätze den 
Abbau von Exklusion und Separation zum 
Ziel. Exklusion bezeichnet dabei den systema-
tischen Ausschluss von Menschen aufgrund 
eines oder mehrerer Merkmale (wie z. B. Aus-
sehen, Sprache oder Nationalität) von wich-
tigen gesellschaftlichen Teilbereichen, be-
sonders von Bildung, Wirtschaft und Politik. 
Zugrunde liegt eine homogenisierende Vor-
stellung von „Normalität“. Wer nicht zur Wir-
Gruppe mit bestimmten Merkmalen passt, 
gilt als „nicht normal“ – und wer „nicht nor-
mal“ ist, hat gemäß dieser Logik kein Recht, 
an bestimmten Bereichen der Gesellschaft 
teilzuhaben. Separation bezeichnet dagegen 
die Praxis, eigene Räume und Subsysteme für 

Menschen zu schaffen, die den Normvorstel-
lungen nicht entsprechen, so z. B. im Förder-
schulsystem.1 Zieldimension von Integration, 
Diversity und Inklusion ist hingegen die Er-
öffnung von gleichberechtigten Zugängen zur 
gesellschaftlichen Teilhabe. Allerdings unter-
scheiden sich die drei Ansätze in den Wegen, 
die sie zu diesem Ziel beschreiten.

Integration

Einheitliche Vorstellungen von Normalität 
wurden u. a. von der Frauenrechtsbewegung 
sowie antirassistischen, Menschen- und Be-
hindertenrechtsbewegungen der 1950er- bis 
1970er-Jahre kritisiert. In der Diskussion um 
den Anspruch auf volle Teilhabe und Selbstbe-
stimmung dieser Bewegungen stellte sich die 
Frage, wie die ausgeschlossenen Teilgruppen 
wieder in die Gesellschaft „integriert“ wer-
den können.2 Integration kann dahingehend 
als „process of becoming an accepted part of 
society“3 verstanden werden. Insbesondere 
hat sich der Begriff „Integration“ mit Blick auf 
die gesellschaftliche Eingliederung von Men-

D  
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schen, denen ein „Migrationshintergrund“ 
zugeschrieben wird, eingebürgert. Auch nach 
Jahren der politischen und gesellschaftlichen 
Diskussion besteht jedoch keineswegs Kon-
sens über die Bedeutung des Begriffs „Integ-
ration“. Während gerade in den Sozialwissen-
schaften und in der Sozialen Arbeit die Frage 
im Vordergrund steht, wie sich die „Gesamt-
gesellschaft“ verändern muss, um die unter-
schiedlichen Gruppen aufzunehmen, kon-
zentriert sich die öffentliche und politische 
Debatte zunehmend auf die Frage, inwieweit 
Integration eine Leistung der ausgegrenzten 
Gruppen sein soll.4 In der öffentlichen Wahr-
nehmung wird „Integration“ daher nicht nur 
häufig unter negativen Vorzeichen diskutiert, 
so z. B. mit Blick auf einen „mangelnden Inte-
grationswillen“, sondern beinhaltet auch eine 
Vorstellung von Anpassung an eine „gemein-
same Kultur“5.

Mit der Grundannahme, dass es „Integrier-
te“ und „zu Integrierende“ gibt, geht zudem 
einher, dass sich „der andere“ in „das Norma-
le“ einpassen, also ein Teil der Menschen in 
bestehende, von einer „Mehrheit“ geprägte 
Strukturen eingliedern müsse.6 Im Zentrum 
der kritischen Auseinandersetzung mit dem 
Integrationskonzept stehen deshalb die Vor-
stellungen von „Zugehörigkeit“ zu einer Ge-
sellschaft sowie die strukturellen Rahmenbe-
dingungen und Zugangsbarrieren.7 Auf dieser 
Ebene werden zwar zunehmende Schritte hin 
zu einem Abbau von Diskriminierung getan 
(z. B. durch Interkulturelle Öffnung (IKÖ)), 
institutionelle Strukturen wie Schulen erwei-
sen sich jedoch als relativ resistent gegenüber 

Wandlungsprozessen – tief greifende Refor-
men sind allenfalls an einigen Modellstand-
orten zu verzeichnen.8 Gleichzeitig stoßen 
bisherige Integrationsansätze angesichts der 
Vielfalt auch innerhalb von „Zielgruppen“ an 
ihre Grenzen.9

Diversity

Die Anerkennung und positive Bewertung 
von Vielfalt bildet die Grundlage für den Di-
versity-Ansatz. Im Zuge der Forderung nach 
Teilhabe aus den menschenrechtlich orientier-
ten Bewegungen in den USA der 1950er- bis 
1970er-Jahre sah sich auch die Wirtschaft der 
Frage gegenüber, wie die unterschiedlichen 
individuellen Ausgangslagen als Ressourcen 
für eine verbesserte Zusammenarbeit genutzt 
werden können. Der Diversity-Ansatz hat 
seine „Wurzeln im Human Relations Manage-
ment, wonach die Ressource Mensch nicht 
nur Kostenfaktor, sondern auch Erfolgsfaktor 
ist“.10 In seiner Anfangszeit betonte das Diver-
sity-Konzept die Unterschiedlichkeit von In-
dividuen entlang der „Diversity-Merkmale“ 
Alter, Geschlecht, ethnische Herkunft, Haut-
farbe, körperliche und mentale Fähigkeiten, 
Religion oder Weltanschauung und sexuelle 
Orientierung, die sich um weitere Dimensi-
onen wie „sozioökonomischer Status“ oder 
„Berufserfahrung“ erweitern lassen.11 Daher 
beschränkte sich das „Diversity Manage-
ment“ zunächst meist auf eine Minderheiten-
politik für verschiedene Zielgruppen.12 Al-
lerdings wurde schon bald deutlich, dass die 
Zuweisung zu diesen eher statisch gedachten 
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Gruppen der gesellschaftlichen Vielfalt nicht 
gerecht wird. Mit der Zeit setzte sich die Per-
spektive durch, dass Menschen immer ver-
schiedene Diversity-Dimensionen gleichzeitig 
aufweisen.13 Heute werden unter dem Begriff 
„Diversity“ zumeist alle Merkmale verstan-
den, „in denen sich Menschen voneinander 
unterscheiden oder Gemeinsamkeiten auf-
weisen können“14 und die sich auch im zeit-
lichen und Lebensverlauf verändern können. 
Damit nimmt das Diversity-Konzept Abstand 
von der Vorstellung mehr oder minder homo-
gener Gruppen und betrachtet den einzelnen 
Menschen in seiner Individualität.15

Als Diversity-Management zielt der Ansatz 
insbesondere auf personale Vielfalt und eine 
produktive Gesamtatmosphäre in Unterneh-
men ab. Im sozialen und Verwaltungsbereich 
wird Diversity hingegen stärker sozialpoli-
tisch gesehen und fokussiert v. a. auf Antidis-
kriminierung und Chancengleichheit.16 Für 
das Umfeld Schule bedeutet der Diversity-
Ansatz beispielsweise, die bestehende Vielfalt 
von Kindern und Jugendlichen hinsichtlich 
ihrer kulturellen und familiären Herkunft, 
der unterschiedlichen Lebenslagen und der 
biografischen Verläufe positiv zu nutzen.17 
Die Betrachtung von Vielfalt als Normalität, 
die Abkehr von einer Minderheiten- und Ziel-
gruppenorientierung sowie der chancenori-
entierte Blickwinkel des Diversity-Konzepts 
werden auch in Kommunen immer stärker 
umgesetzt.18 Im Mittelpunkt der Kritik steht al-
lerdings die Nutzenorientierung an der „Res-
source Mensch“. Gerade im Bildungsbereich 
läuft ein nutzenorientierter Diversity-Ansatz 
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Gefahr, der Debatte um die wirtschaftliche 
und arbeitsmarktpolitische „Verwertbarkeit“ 
von Bildungsprozessen Rechnung zu tragen. 
Es stellt sich die Frage, ob und inwieweit das 
Inklusionskonzept hier neue Perspektiven er-
öffnen und zur Förderung gesellschaftlicher 
Teilhabe beitragen kann.

Inklusion

Mit der Ratizifizierung der UN-Konvention 
über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen (UN-BRK) im Jahr 2009 ist Deutsch-
land die Verpflichtung eingegangen, das 
Prinzip der Inklusion im nationalen Recht zu 
verankern. Derzeit wird Inklusion zwar häu-
fig – in einem eng gefassten Verständnis – aus-
schließlich mit Blick auf Menschen mit Behin-
derungen diskutiert. Inklusion ist jedoch ein 
unteilbares Menschenrecht und gilt damit – in 
einem erweiterten Verständnis – für alle Men-
schen. In einem umfassenden Verständnis 
bedeutet Inklusion daher, sowohl Formen der 
Exklusion aufgrund individueller Ausgangs-
lagen abzubauen (z. B. Stigmatisierungen auf-
grund eines „Migrationshintergrundes“) als 
auch die sozioökonomischen und sozialpoli-
tischen Rahmenbedingungen zu schaffen, um 
Benachteiligungen auszugleichen und Teilha-
be zu ermöglichen.

In seiner Wertschätzung gesellschaftlicher 
Vielfalt, in der Abkehr von einem Denken in 
Gruppenzugehörigkeiten und in der Wahr-
nehmung des Einzelnen in all seinen Dimen-
sionen der Vielfalt weist der Inklusionsbegriff 

Parallelen zum Diversity-Konzept auf. Im 
Inklusionskonzept liegt jedoch die Betonung 
auf der normativen Grundlage, dass der 
Einzelne unabhängig von seinem „Nutzen“ 
wertvoll für die Gesellschaft und von Anfang 
an zugehörig ist. Im Gegenzug zum Integra-
tionskonzept besagt Inklusion zudem, dass 
nicht der Einzelne in bestehende Strukturen 
integriert werden muss, sondern dass Struk-
turen so geschaffen werden müssen, dass die 
Teilhabe und Selbstbestimmung jedes Einzel-
nen gewährleistet sind.19 Damit geht zugleich 
eine Verlagerung der Verantwortung vom 
Einzelnen („Integrationsleistung“) auf die Ge-
sellschaft einher: Das Recht des Einzelnen auf 
Teilhabe an allen gesellschaftlichen Bereichen 
umzusetzen, ist Pflicht des Staates.20 Vorerst 
ist „Inklusion“ vielerorts jedoch noch eine Vi-
sion, deren konkrete Umsetzung kritisch dis-
kutiert wird.

Grenzen von Inklusion?

Die Forderung nach Inklusion berührt Zu-
ständigkeiten und Machtverteilungen und 
weckt dabei viele Bedenken und Befürch-
tungen.21 Beispielsweise wird der Wert der 
Vielfalt kontrovers zum Leitbild der wirt-
schaftlichen Leistungs- und Nutzenorien-
tierung diskutiert. Auch die Abkehr von der 
Zielgruppenorientierung wird innerhalb der 
Sozialen Arbeit kritisch betrachtet. Zum ei-
nen ist die Soziale Arbeit derzeit im Denken, 
in der Ausbildung, in den Strukturen und in 
der Praxis zielgruppenorientiert ausgerich-
tet und es bestehen Befürchtungen hinsicht-
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lich der Überforderung von Fachkräften und 
Strukturen.22 Zum anderen wird die Gefahr 
der Entpolitisierung angesprochen, wenn 
Frauen, Migranten/-innen oder Menschen in 
sozioökonomisch schwächeren Lagen indivi-
duell und nicht im Zusammenhang mit den 
benachteiligenden gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen wahrgenommen werden.23 
Auch bei der Frage, ob Sonderstrukturen 
vollständig abzubauen oder parallele Syste-
me aufrecht zu erhalten sind, bestehen unter-
schiedliche Meinungen, so z. B. mit Blick auf 
Abbau oder Erhalt des Förderschulbereichs. 
Am häufigsten dreht sich die Diskussion je-
doch um das Vorhandensein und die Vertei-
lung von Ressourcen.

Um Inklusion gesellschaftlich zu verankern, 
sind grundlegende Veränderungen notwen-
dig, die ein Umdenken auf allen Ebenen der 
Gesellschaft erfordern. Diese Umsetzung 
kann jedoch nicht erzwungen werden, son-
dern muss zwischen den verschiedenen Ak-
teuren und Interessen ausgehandelt werden. 
Die Umsetzung von Inklusion kann daher 
nur gelingen, wenn für das jeweilige Hand-
lungsfeld alle Ebenen von Politik, Verwal-
tung, Wohlfahrtsverbänden, Einrichtungen 
bzw. Institutionen, Interessensverbänden und 
alle Beteiligten sensibilisiert und in die Erar-
beitung gemeinsamer Konzepte eingebunden 
werden.
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Der im Zuge der Umset-
zung der 2009 in Kraft 
getretenen UN-Behinder-

tenrechtskonvention in die bundesdeutsche 
Debatte gekommene Begriff der „Inklusion“ 
ist mittlerweile längst auch in der Jugendsozi-
alarbeit angekommen. Dabei bleibt häufig un-
klar, was denn nun genau mit diesem Begriff 
gemeint ist und welche Dimensionen der In-
klusionsbegriff tatsächlich umfasst. Nicht sel-
ten wird Inklusion mit Integration gleichgesetzt 
bzw. löst der eine Begriff (also Inklusion) den 
anderen Begriff (also Integration) ab. Die Be-
griffe werden dabei vielfach nur als Etiketten 
verstanden, die unabhängig vom Inhalt ausge-
tauscht werden können. Oder – auch das lässt 
manche Diskussion vermuten – wird der Begriff 
der Inklusion als die „richtigere“ oder bessere 
Form der Integration verstanden und diejeni-
gen, die Inklusion betreiben, sind sozusagen 
die besseren Integrierer/-innen?1 Versteht man 
den Begriff der Inklusion als Vision einer Ge-
sellschaft, in der ihre Mitglieder in allen Be-
reichen selbstverständlich teilnehmen können 
und die Bedürfnisse aller Mitglieder ebenso 
selbstverständlich berücksichtigt werden, als 

Vision einer Gesellschaft, in der wertgeschätzt 
wird, dass alle Menschen unterschiedlich sind 
und dass jede Person mitgestalten und mit-
bestimmen darf, als Vision einer Gesellschaft, 
in der sich die Gesellschaft ihren Mitgliedern 
anpasst und nicht bestimmte Gruppen an die 
Gesellschaft angepasst werden sollen2, so wird 
der gesellschaftliche Perspektivenwechsel 
deutlich, der im Inklusionsbegriff mitschwingt. 
Inklusive Pädagogik „nimmt Vielfalt (Diversi-
tät) in Bildung und Erziehung wahr und ernst, 
begegnet ihr mit Wertschätzung und versteht 
sie als Normalität. Inklusive Pädagogik de-
finiert keine unterschiedlichen Gruppen von 
Schülerinnen und Schülern (männliche, weibli-
che, solche mit Migrationshintergrund, solche 
mit Behinderung etc.), sondern sieht Kinder 
und Jugendliche mit unterschiedlichen Fähig-
keitsprofilen und Bedürfnissen.“3

Ausgehend von einem konsequent verstan-
denen Inklusionsbegriff könnte die Frage, ob 

D  
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Inklusion die Angebote der Jugendsozialar-
beit entbehrlich macht, mit einem klaren „Ja“ 
beantwortet werden. So ist in einem vollstän-
dig inklusiven Bildungssystem ein paralleles 
System, das sich um die Exkludierten und 
Segregierten kümmert, notwendigerweise ein 
Paradoxon. Ein konsequent gedachtes inklusi-
ves Bildungssystem, in dem die individuellen 
Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes bzw. jedes 
einzelnen Jugendlichen wahrgenommen und 
befriedigt werden, darf in eben dieser Konse-
quenz zu keinem Ausschluss führen, der einer 
anschließenden „Bearbeitung“ in Angeboten 
und Maßnahmen der Jugendsozialarbeit be-
darf.

Umgekehrt bedeutet dies allerdings nicht, 
dass in einem inklusiven System sozialpäda-
gogische Kompetenzen, Konzepte und Kennt-
nisse überflüssig sind. Ganz im Gegenteil: Die-
se sind in einem inklusiven System wichtiger 
Bestandteil und zwingend erforderlich, um 
Inklusion zu gewährleisten. Entsprechende 
Konzepte sind dann jedoch Bestandteil des 
inklusiven Systems und nicht nachfolgende 
Maßnahmen, die eingesetzt werden, nachdem 
das Kind bereits in den Brunnen bzw. aus dem 
System gefallen ist.

Allerdings: Unter den aktuell gegebenen Rah-
menbedingungen ist ein konsequent gedach-
tes inklusives System eher eine gesellschaft-
liche Utopie als eine kurzfristig umsetzbare 
Strategie. Der beschriebene gesellschaftliche 
Perspektivenwechsel ist so umfangreich, dass 
die Ausgangsfrage mittel- und auch langfris-
tig mit einem deutlichen „Nein“ beantwortet 

werden muss. Auch in nächster und weiterer 
Zukunft werden die besonderen Angebote der 
Jugendsozialarbeit benötigt, um benachteilig-
ten und von sozialem Ausschluss betroffenen 
Jugendlichen eine Perspektive zu ermögli-
chen und die vorhandenen Ressourcen junger 
Menschen zu stärken. So ist hinsichtlich einer 
Umgestaltung des bundesdeutschen Schul- 
und Bildungssystems hin zu einem inklusiven 
Bildungssystem Skepsis angebracht, was die 
kurz- und mittelfristige Perspektive betrifft. 
Solange im deutschen Schulsystem nach wie 
vor an der Vorstellung einer sogenannten „be-
gabungsgerechten Schule“ festgehalten wird, 
die einzelne Schüler/-innen selektiert bzw. se-
gregiert und die das Prinzip der Homogenität 
als optimale Bedingung für erfolgreiches Leh-
ren und Lernen versteht4, wird ein nicht gera-
de geringer Anteil junger Menschen an und in 
diesem System scheitern.

Befunde zur Chancengleichheit im bundes-
deutschen Bildungssystem zeigen, dass die 
Bildungschancen von Kindern und Jugendli-
chen trotz Bildungsexpansion in hohem Maße 
von ihrer sozialen Herkunft abhängen. So er-
langen Kinder aus sozial benachteiligten Fa-
milien und Kinder mit Migrationshintergrund 
überdurchschnittlich häufig nur ein niedriges 
schulisches Bildungsniveau und erhalten bei 
gleicher Leistung seltener eine Gymnasial-
empfehlung als Kinder aus Familien mit hö-
herem sozialem Status.5 Die Zielgruppe der 
Jugendsozialarbeit scheint sich dabei durch 
verschärfte soziale Ungleichheiten sogar eher 
zu vergrößern. Jugendsozialarbeit als professi-
onelle, sozialpädagogische und berufsbezoge-
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ne Hilfe zur Integration und Verselbstständi-
gung benachteiligter junger Menschen ist vor 
diesem Hintergrund sicherlich kein Auslauf-
modell.

Der Blick nach innen: Inklusion 
als „kultureller Rahmen“ der 
Jugendsozialarbeit

Unter den aktuell gegebenen Rahmenbedin-
gungen geht es derzeit also weniger darum, 
wie Jugendsozialarbeit in einem konsequent 
gedachten inklusiven Bildungssystem aus-
sehen kann, als vielmehr darum, wie der 
Grundgedanke inklusiver Pädagogik in der 
Jugendsozialarbeit verstanden und umgesetzt 
werden kann. Inklusion kann dabei einen kul-
turellen Rahmen für die Jugendsozialarbeit 
bieten. „Kultureller Rahmen“ wird hierbei 
verstanden als Haltung, Wertvorstellung oder 
Maßstab, an dem sich die Jugendsozialarbeit 
ausrichten kann. Es geht also weniger um die 
konkrete Umsetzung eines gesellschaftlichen 
Ideals als vielmehr um eine Haltung bzw. eine 
Kultur, die vor dem Hintergrund dieses Ideals 
entwickelt wird. So bietet der Inklusionsbe-
griff eine Hintergrundfolie, vor der das eige-
ne Handeln und die eigene Haltung bewertet 
werden und eigene (unbeabsichtigte) Aus-
grenzungsmechanismen reflektiert werden 
können. In Anlehnung an Booth und Ainscow 
bedeutet Inklusion in der Jugendsozialarbeit

• die gleiche Wertschätzung aller Jugendli-
chen und Mitarbeiter/-innen,

• die Steigerung der Teilhabe aller Jugendli-
chen an (und den Abbau ihres Ausschlusses 
von) Kultur und Gemeinschaft,

• die Weiterentwicklung der Kulturen, Struk-
turen und Praktiken in den Angeboten der 
Jugendsozialarbeit, sodass sie besser auf die 
Vielfalt der Jugendlichen eingehen,

• den Abbau von Barrieren für Lernen und 
Teilhabe aller Jugendlichen,

• die Anregung durch Projekte, die Barrieren 
für Zugang und Teilhabe bestimmter Ju-
gendlicher überwinden und mit denen Ver-
änderungen zum Wohl vieler Jugendlicher 
bewirkt werden können,

• die Sichtweise, dass Unterschiede zwischen 
den Jugendlichen Chancen für das gemein-
same Lernen sind,

• die Anerkennung, dass ALLE Jugendlichen 
ein Recht auf wohnortnahe Bildung und Er-
ziehung haben,

• die Betonung der Bedeutung der Jugendso-
zialarbeit dafür, Gemeinschaften aufzubau-
en, Werte zu entwickeln und Leistungen zu 
steigern,

• den Auf- und Ausbau nachhaltiger Bezie-
hungen zwischen Jugendsozialarbeit und 
Sozialraum,

• den Anspruch, dass Inklusion in Erziehung 
und Bildung ein Aspekt von Inklusion in 
der Gesellschaft ist.6

Inklusion so verstanden als Haltung oder Hin-
tergrundfolie für das eigene professionelle 
Selbstverständnis und Handeln, bietet selbst 
noch keine Handlungskonzepte. Diese müs-
sen erst entwickelt, die Folie sozusagen mit 
Inhalt gefüllt werden. „Mit dem Perspektiven-
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wechsel, den der Inklusionsbegriff impliziert, 
müssen die Institutionen viel stärker als ein 
organisationaler Handlungsrahmen verstan-
den werden, der einerseits aktiv von den 
Menschen mitgestaltet wird, wodurch sie an 
ihm teilhaben, und der andererseits sehr flexi-
bel auf die verschiedenen Menschen mit ihren 
verschiedenen Bedürfnissen eingehen kann, 
ohne sie wieder in separate Maßnahmen zu-
weisen zu müssen. Wenn die Jugendsozial-
arbeit nicht hinter diesen Stand zurückfallen 
und die Problematik der verwehrten gesell-
schaftlichen Teilhabe ihrer Adressaten grund-
legend aufgreifen will, sollte sie zukünftig 
verstärkt an professionellen Handlungskon-
zepten für eine inklusive Pädagogik des Über-
gangs arbeiten, die wiederum eine flexible, 
regional abgestimmte Hilfe- bzw. Unterstüt-
zungsstruktur erfordert.“7

Der Blick nach außen: 
Inklusion als Auftrag an die 
Jugendsozialarbeit

Im beschriebenen Sinn stellt Inklusion also 
einen kritischen Maßstab dar, der die Jugend-
sozialarbeit daraufhin befragt, wie sie sich 
ändern muss, damit Inklusion überhaupt ge-
lingen kann und eigene Ausgrenzungsmecha-
nismen reflektiert und abgebaut werden. Für 
die Jugendsozialarbeit sollte Inklusion jedoch 
mehr als ein reines Reflektionsinstrument für 
das eigene Handeln und die eigene Haltung, 
mehr als nur ein Leitbild für die eigene Arbeit 
bedeuten. Denn: „Die Leitbildszenarien ge-

hen davon aus, man könne durch Projektion 
einer utopischen Größe mit magnetischer An-
ziehungskraft konkret politische Verhältnisse 
ändern. Der umgekehrte Effekt ist zu befürch-
ten: Vieles, was an realer Politik entwickelt 
und übrigens auch an realen Exklusionen pro-
duziert wird, droht verschleiert zu werden, 
indem man sich auf vermeintliche Inklusions-
anstrengungen beruft, deren Einlösung aber 
leider noch nicht vollzogen ist.“8

Jugendsozialarbeit als Expertin in der Arbeit 
mit jungen Menschen, die von sozialer Exklu-
sion betroffenen sind, ist an dieser Stelle auf-
gefordert, sich (auch) politisch für die Belange 
und Bedarfe eben dieser jungen Menschen 
sowie für den Abbau struktureller Benachtei-
ligungen und fehlender sozialer Teilhabemög-
lichkeiten einzusetzen. Inklusion als Prozess 
zur Ermöglichung von Teilhabe und zum Ab-
bau von Barrieren ist als deutlicher Hinweis 
an die Jugendsozialarbeit zu sehen, sich noch 
stärker als bisher als Anwältin für sozial be-
nachteiligte und individuell beeinträchtige 
Jugendliche und junge Erwachsene zu verste-
hen. Denn Inklusion bedarf einer wirklichen 
politischen Behandlung des Problems fehlen-
der Teilhabe und bestehender Barrieren: „Der 
Appell an die Herzen, die Gemüter und das 
Repertoire sozialpädagogischer Techniken wird 
den Herausforderungen der Inklusion nicht 
gerecht.“9

Auch und gerade im Rahmen der Debatte um 
Inklusion sollte die politische Dimension So-
zialer Arbeit wieder stärker realisiert und er-
griffen werden. „Eine Soziale Arbeit, die sich 
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nicht auch politisch einmischt, ist undenkbar. 
Wenn AkteurInnen der Sozialen Arbeit sich 
auch zukünftig als VertreterInnen der Aufklä-
rung und nicht der Ökonomisierung, Privati-
sierung, Destabilisierung und Flexibilisierung 
des Sozialstaates verstehen, kommen sie nicht 
umhin, in ihrem professionellen Alltag ihre 
Einmischungskompetenz kontinuierlich zu 
realisieren.“10

Inklusion ist in der Jugendsozialarbeit also 
stets aus zwei Blickwinkeln zu betrachten: Ei-
nerseits mit dem kritischen Blick „nach innen“ 
zur Bewertung und Beurteilung des eigenen 
Handelns und der eigenen Haltung. Anderer-
seits aber eben auch mit dem kritischen Blick 
„nach außen“ auf gesellschaftliche Strukturen 
und politische Entscheidungen.
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Der Anti-Bias-Ansatz 
– vorurteilsbewusste 
Bildungsarbeit als 
eine Voraussetzung 
für Inklusion
Oliver Trisch
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ieser Artikel widmet sich 
der Frage, welchen Beitrag 
der Anti-Bias-Ansatz als ein 

Konzept der Antidiskriminierungsarbeit zur 
Weiterentwicklung eines inklusiven Verständ-
nisses (in der Jugendhilfe) leisten kann oder 
– zugespitzt formuliert – welcher eigenen 
Reflexionen und Fähigkeiten es bedarf, um 
inklusiv(er) denken und handeln zu können.

Der Begriff „Inklusion“ durchlebt zurzeit 
eine Phase der Hochkonjunktur. Die Debat-
te bewegt sich hierzulande zwischen Fragen 
zur Umsetzung rechtlicher Bestimmungen 
aus der UN-Behindertenrechtskonvention 
und Auseinandersetzungen zur sogenannten 
„Großen Lösung SGB VIII“ über die Weite des 
Begriffs und damit verbundene konzeptio-
nelle Fragen bis hin zur Grundsatzdiskussion 
darüber, was denn nun das eigentlich Neue 
an Inklusion sei. Inklusion steht für einen Pa-
radigmenwechsel, „das Versorgungsprinzip 
weicht dem Ermöglichungsprinzip: Chancen-
gleichheit, Stärkung der Selbstbestimmung, 
Förderung von Ressourcen und das Ermögli-
chen von Teilhabe sind das deklarierte Gestal-

tungsziel.“1 Das Ziel inklusiver Bildung sehen 
Stephan Maykus und Anneka Beck2 darin, 
„allen Menschen eine gleichberechtigte Teil-
habe in unserem Bildungssystem – und da-
mit im weiteren Sinne am gesellschaftlichen 
Leben – zu ermöglichen und zwar ungeachtet 
ihres Geschlechts, ihrer kulturellen oder sozi-
alen Herkunft sowie ihrer körperlichen oder 
geistigen Einschränkungen.“3 Diese Formu-
lierungen verweisen auf einen weit verstan-
denen Inklusionsbegriff – einen, der letztlich 
Unterschiede jeglicher Art umfasst und nicht 
auf eine Zielgruppe beschränkt bleibt.4

Der aus den USA stammende und in Südafri-
ka für die Erwachsenenbildung weiterentwi-
ckelte Anti-Bias-Ansatz kommt seit Mitte der 
1990er-Jahre auch in Deutschland in verschie-
denen Praxisfeldern zur Anwendung. Er zielt 
langfristig darauf, Diskriminierungen abzu-
bauen und eine (gesellschaftliche) Schieflage 
ins Gleichgewicht zu bringen. Schwerpunkte 
der Anwendung liegen bislang im Bereich 

D

Eckpunkte der Anti-Bias-Arbeit
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der frühkindlichen Bildung, der außerschu-
lischen sowie der Erwachsenenbildung. Die 
Umsetzung des Ansatzes kann dabei als Se-
minarkonzept politischer Bildungsarbeit, als 
Organisationsprofil sowie als Haltungsarbeit 
verstanden werden.5

Der Begriff „Bias” kann aus dem Englischen 
mit „Voreingenommenheit“, „Vorurteil“ oder 
„Schieflage“ übersetzt werden. Anhand dieser 
Begriffe lassen sich einige zentrale Eckpunkte 
des Ansatzes verdeutlichen:
 
• Erstens thematisiert der Anti-Bias-Ansatz 

sowohl persönliche Voreingenommenhei-
ten auf individueller Ebene als auch gesell-
schaftliche Schieflagen auf struktureller und 
diskursiver Ebene. In der Anti-Bias-Arbeit 
wird davon ausgegangen, dass „Diskrimi-
nierung (…) nicht allein von Vorurteilen 
Einzelner aus(geht), sondern (…) auf vor-
herrschenden gesellschaftlich geteilten Bil-
dern, Bewertungen und Diskursen (basiert). 
Dieser komplexe Zusammenhang reicht in 
vielen Fällen tief hinein in die institutionel-
len, rechtlichen und organisatorischen Rah-
menbedingungen von Alltag und (pädago-
gischem) Handeln.“ 6

• Zweitens thematisiert der Anti-Bias-An-
satz ausdrücklich auch die Funktionen 
von Vorurteilen und zeigt daran auf, dass 
das von verschiedenen Seiten angestreb-
te Anliegen der Vorurteilsfreiheit nicht 
realisierbar ist.7 Ein Ziel ist es, sich der ei-
genen Vorurteile bewusst zu werden und 
auf dieser Grundlage diskriminierendem 
Handeln entgegenzuwirken. Aus diesem 

Grund wird im Kontext der Anti-Bias-Ar-
beit auch häufig von „vorurteilsbewuss-
ter Bildung und Erziehung“8 gesprochen. 

• Drittens verweist die Wahl des Begriffs 
„Bias” darauf, dass alle Formen von Diskri-
minierung in den Blick genommen werden, 
etwa die Ausgrenzungen und Herabsetzun-
gen von Menschen entlang der ethnischen 
Herkunft, des Geschlechts, der sexuellen 
Orientierung, körperlicher und geistiger 
Gesundheit oder etwa der sozialen Schicht 
etc. Insbesondere sind dabei die vielschich-
tigen Verstrickungen und gegenseitigen 
Abhängigkeiten dieser verschiedenen Dis-
kriminierungsformen untereinander von 
Bedeutung.9

Damit grenzt sich der Anti-Bias-Ansatz be-
wusst gegenüber solchen Konzepten ab, die 
sich beispielsweise ausschließlich gegen Ras-
sismus wenden. Des Weiteren werden in der 
Anti-Bias-Arbeit auch internalisierte (verin-
nerlichte) Formen von Dominanz und Dis-
kriminierung in den Blick genommen: „Ver-
innerlichte Machtverhältnisse beschreiben 
Dominanz- und Unterdrückungsstrukturen, 
die solange erlebt worden sind, dass sie als 
solche nicht mehr (in allen ihren Ausprägun-
gen) erkannt werden. Sie haben sich über Jahr-
zehnte oder Jahrhunderte tief in Denk- und 
Verhaltensmuster eingegraben und sind zur 
Normalität geworden.“10 Zwei Beispiele11 sol-
len das jeweilige Muster von Verinnerlichun-
gen verdeutlichen:
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Es ist wichtig zu betonen, dass (Anti-)Diskrimi-
nierung nicht nur von besonderer Bedeutung 
für verfolgte, marginalisierte oder benachtei-
ligte gesellschaftliche Gruppen und einzel-
ne Menschen ist. Vielmehr bewegen sich alle 
Menschen in globalen und gesellschaftlichen 
Machtstrukturen und haben daher jeweils – in 
unterschiedlicher Form, mit unterschiedlichen 
Auswirkungen und auf unterschiedlichen 
Ebenen – Erfahrungen sowohl mit Diskrimi-
nierung und Unterdrückung als auch Privile-
gierung und Dominanz gemacht.12 Diese Reali-
täten aufzugreifen, sie zu bearbeiten und ihnen 
etwas entgegenzusetzen, ist eine der zentralen 
Aufgaben und Ziele des Anti-Bias-Ansatzes.

Anti-Bias arbeitet in erster Linie mit mehrtä-
gigen erfahrungs- und prozessorientierten Se-
minaren und Weiterbildungen. Meist kommt 
eine Mischung von (freiwilligen) selbstrefle-
xiven Übungen zu einzelnen Themenblöcken, 
Warming-ups sowie kleineren Inputs zur An-
wendung. Im Vordergrund stehen dabei die 
Auseinandersetzung mit den eigenen Diskri-

minierungserfahrungen auf beiden Seiten (in 
der Rolle diskriminiert worden zu sein und in 
der Rolle selbst diskriminiert zu haben) sowie 
die Entwicklung alternativer Handlungsansät-
ze gegen Diskriminierung in den verschiede-
nen Praxisfeldern und auf zwischenmensch-
licher, institutioneller und diskursiver Ebene. 
Der Ansatz eröffnet dabei die Möglichkeit, be-
wusst und verantwortungsvoll mit Erfahrun-
gen, Privilegien und Macht umzugehen.

Die Arbeit mit dem Anti-Bias-Ansatz bietet 
sich im Zusammenhang mit dem eingangs 
formulierten weit gefassten Verständnis von 
Inklusion an, da er eben nicht nur bestimmte 
Unterschiede, sondern alle Formen von Diskri-
minierung und ihre Überschneidungen in den 
Blick nimmt.13 Anti-Bias-Arbeit bezieht zudem 
auch die strukturellen Ebenen mit ein und 
erarbeitet hierfür Handlungsansätze gegen 

Anti-Bias-Arbeit aus einer In-
klusionsperspektive

Verinnerlichte Dominanz 
Unterschiedliche Zugehörigkeiten und Lebensrea-
litäten ignorieren

Eine Erzieherin einer Kindertagesstätte wählt 
verschiedene Kinderbücher für das Thema 
„Familie“ aus. Die darin abgebildeten weißen 
Familien bestehen aus Vater, Mutter, Tochter 
und Sohn. Andere Lebensrealitäten werden 
nicht mitgedacht.

Verinnerlichte Unterdrückung
Eigene Zugehörigkeiten/Lebensrealitäten
ablehnen und verleugnen

Eine Angestellte aus Ostdeutschland verleug-
net ihre Herkunft in ihrem neuen Freundes-
kreis, indem sie durch das intensive Lernen 
eines „unauffälligen Hochdeutsch” eine 
andere Realität vorspielt.
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Diskriminierung und für gleichberechtigte 
Teilhabe. Daran zeigt sich ebenfalls die An-
schlussfähigkeit des Anti-Bias-Ansatzes an die 
Inklusionsdebatte, in der es gerade auch um 
die strukturell bedingten Einschränkungen 
und Behinderungen geht.

Besonders wichtig erscheinen mir im Zusam-
menhang mit der aktuellen Inklusionsdebatte 
drei Aspekte zu sein:

Die Debatte kreist leider noch immer zu sehr 
um die Differenzlinie Behinderung und ver-
nachlässigt dadurch oft andere Formen von 
Diskriminierung.14 Das liegt zum einen an 
den durch die Ratifizierung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention umzusetzenden Maß-
stäben, die sich eben zuerst auf Behinderung 
beziehen.15 Der immer wieder einzubringende 
Hinweis, Inklusion tatsächlich auf alle Diskri-
minierungsformen bzw. Unterschiede, die mit 
Einschränkungen einhergehen, zu beziehen, 
ist also notwendig, um Inklusion durch einen 
eingeschränkten Blickwinkel nicht letztlich ad 
absurdum zu führen.

Durch den einseitigen Fokus auf die Differenz-
linie Behinderung besteht die Gefahr, auch die 
Verwobenheiten und Überkreuzungen mit 
weiteren Diskriminierungsformen aus dem 
Blick zu verlieren (Stichwort Intersektiona-
lität). Hier kann die Inklusionsdebatte noch 
einiges lernen, denn es ist ein großer Unter-
schied in Bezug auf Diskriminierungserfah-
rungen und Privilegien, als weißer, akade-
misch gebildeter Mann im Rollstuhl zu sitzen 
und als Jurist tätig zu sein oder als schwarze 

Frau, die mit einer starken Gehbehinderung 
als Kriegsflüchtling in Deutschland lebt und 
nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten kann.16

Durch die Engführung auf eine Form von Dis-
kriminierung und den intensiven Blick auf die 
zu verändernden strukturellen und institutio-
nellen Rahmenbedingungen kann es zu einer 
Vernachlässigung der eigenen Auseinander-
setzung mit dem Thema Inklusion kommen. 
Diese Auseinandersetzung ist durch den ein-
gangs angesprochenen Paradigmenwechsel 
jedoch von besonderer Bedeutung, denn Um-
wälzungen einer Weltsicht auf theoretischer 
Ebene sind nicht gleichbedeutend mit einem 
erweiterten Bewusstsein und Empathie auf ei-
ner persönlichen Ebene. Es gilt, sich zu fragen, 
inwieweit die eigene Praxisarbeit eigentlich 
inklusiv im o. g. Sinne ist. Um es mit den Wor-
ten von Maykus und Beck zu sagen: „(N)ur die 
fortwährende Auseinandersetzung mit Exklu-
sionserfahrungen ermöglicht die Etablierung 
einer inklusiven Praxis, die ihre Grenzen ge-
nauso kennt wie die notwendigen Bedingun-
gen, um diese zu überschreiten.“17 Zur Reflexi-
on dieser Aspekte kann der Anti-Bias-Ansatz 
einen zentralen Beitrag leisten.

Zentrale Ziele professionellen 
Handelns im Handlungsfeld 
Inklusion

Für pädagogische Fachkräfte können vier Zie-
le herangezogen werden, die zwar ursprüng-
lich für die Anti-Bias-Arbeit in der frühen 
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Bildung entwickelt worden sind, die aber sehr 
gut auch auf andere Bereiche – hier die Ju-
gendhilfe – übertragen und angepasst werden 
können:18

• Pädagogische Fachkräfte im Handlungs-
feld Inklusion sind aufgefordert, sich ihrer 
eigenen Gruppenzugehörigkeiten bewusst 
zu werden und deren Einfluss auf ihr beruf-
liches Handeln zu erkennen.

• Für Pädagogische Fachkräfte im Hand-
lungsfeld Inklusion geht es nicht ausschließ-
lich um Erfahrungen mit Behinderung 
und Einschränkung. Sie sind aufgefordert, 
unterschiedliche Vorstellungen und Erfah-
rungshintergründe von Menschen mit Dis-
kriminierung und Privilegierung kennen-
zulernen.

• Pädagogische Fachkräfte im Handlungs-
feld Inklusion sind aufgefordert, kritisch 
zu sein gegenüber allen Diskriminierungen 
und Vorurteilen in ihrem Arbeitsfeld und 
allgemein in der Bildungspolitik.

• Pädagogische Fachkräfte im Handlungs-
feld Inklusion sind aufgefordert, Dialoge 
über Diskriminierung und Vorurteile zu in-
itiieren und am Laufen zu halten.

Diskriminierung wahrzuneh-
men, ist eine Voraussetzung 
für Inklusion

Der Anti-Bias-Ansatz kann durch seine Kon-
zeption dazu beitragen, dem Begriff Inklusion 
in seiner Breite gerecht zu werden und gleich-
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zeitig einige in der Debatte bislang vernach-
lässigte Aspekte in den Blick zu bekommen. 
Besonders hervorzuheben sind drei Punkte: 
Zum einen kann Inklusion nur über einen 
weiten Begriff funktionieren, sonst ist die Ar-
beit ein Widerspruch in sich selbst und verliert 
damit an Glaubwürdigkeit. Zum anderen ist 
die Selbstreflexion zum Thema Diskriminie-
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Überschneidungen und Überlappungen mit-
zudenken und damit bedeutsame Bedürfnisse 
nicht zu übersehen.

Vor dem Hintergrund dieser Perspektive auf 
Inklusion entsteht auch für die Jugendhilfe 
Handlungsbedarf. So ist es von zentraler Be-
deutung, sich grundsätzlich mit dem Phäno-
men Diskriminierung auseinanderzusetzen, 
da alle Menschen (hier Kinder und Jugendli-
che bis 27 Jahre) Erfahrungen mit Diskrimi-
nierung und Privilegierung gemacht haben.19 

Zudem ist es speziell für die Jugendsozialar-
beit bedeutsam, sich der Differenzlinie Behin-
derung/Einschränkung zu öffnen und darü-
ber hinaus die Verstrickungen mit anderen 
Diskriminierungsformen und deren Auswir-
kungen in den Blick zu nehmen.
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ie UN-Behindertenrechts-
konvention hat eine inten-
sive und weitreichende 

Debatte zum Thema Inklusion zuallererst im 
Bereich der Behindertenhilfe ausgelöst. Be-
troffene und Fachleute begrüßen diese Ent-
wicklung, wissen sie doch, dass ein Mensch 
niemals einfach behindert ist, sondern im ge-
sellschaftlichen Kontext behindert wird – u. a. 
auch durch ausgrenzende Förderstrukturen.

Unter dem Stichwort „Inklusion“ kann es 
aber zu einer Verschlechterung der Förderung 
kommen, wenn sonderpädagogische Ange-
bote durch die Übernahme der betroffenen 
Kinder und Jugendlichen in Regelangebote 
ersetzt werden, ohne dort mit besonderen 
Angeboten ihrem spezifischen Förderbedarf 
zu entsprechen. Wenn an Inklusion orientierte 
Angebote aber für bestimmte junge Menschen 
zusätzliche Assistenz bereithalten, werden 
diese in der Regel auch sichtbar sein – und 
damit potenziell einer Normalisierung wie-
der entgegenstehen. Die Spannung zwischen 
Normalisierung und Besonderung ist nicht 

aufzulösen, sondern immer wieder auszuba-
lancieren und zu gestalten.

Der oft zitierte Satz des Mainzer Erziehungs-
wissenschaftlers Franz Hamburger „Das Be-
sondere der Sozialen Arbeit mit Migrantin-
nen und Migranten besteht vor allem darin, 
das Allgemeine besonders gut zu können“1 
verweist ebenfalls auf die Ambivalenz des 
pädagogischen Umgangs mit Differenz: Sind 
besondere Ansätze und Angebote nicht über-
flüssig? Wäre nicht auch jungen Menschen 
mit Migrationshintergrund am allermeisten 
damit geholfen, dass in inklusiven Regelan-
geboten der Jugendsozialarbeit die Säulen 
einer professionellen sozialpädagogischen 
Handlungskompetenz (wie Subjekt- und 
Biografieorientierung, Lebensweltbezug und 
Gemeinwesenorientierung, Parteilichkeit und 
Empowermentansatz) zum Tragen kommen? 
Verweist anderseits der Hinweis „besonders 
gut zu können“ nicht auch auf die Notwen-
digkeit, die eigene Arbeit mit dieser Zielgrup-
pe in besonderer Weise zu reflektieren?

D
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1

Der Jugendmigrationsdienst (JMD) als bun-
desgefördertes Angebot2 hat sich als Instituti-
on von einem reinen Sonderdienst für die Erst-
betreuung einer eng eingegrenzten Zielgruppe 
zunehmend in Richtung eines Standardange-
botes der Jugendsozialarbeit entwickelt. Als 
„Jugendgemeinschaftswerk (JGW)“3 war er 
zuständig für neu eingereiste Aussiedlerju-
gendliche. Der Förderbedarf dieser relativ (!) 
homogenen Gruppe war fokussiert auf die 
Themen Sprache sowie schulische und beruf-
liche Integration. Hier stand die Einrichtung 
qua Auftrag in der Nähe der Ausländerpäda-
gogik4, die pädagogische Maßnahmen in erster 
Linie als Kompensation von Defiziten definier-
te. Mehrheitsangehörige waren als Zielgruppe 
allenfalls im Rahmen von interkulturellen Pro-
jekten der Begegnung vorgesehen. 5 

Im Zuge der schrittweisen Zielgruppen-
öffnung der Jugendmigrationsdienste auf 
zunächst alle neu eingewanderten jungen 
Menschen und zuletzt auf alle in Deutsch-
land lebenden Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund wurde die Gemeinwesenarbeit, 
die Arbeit in Netzwerken mit dem Ziel, die 
Bedingungen für die Integration der jungen 
Menschen mit Migrationshintergrund zu ver-
bessern, erstmals explizit als Aufgabe der JMD 
verankert. Damit rückte neben den zu unter-
stützenden Jugendlichen erstmals die Mehr-
heitsgesellschaft in den Fokus der JMD – ein 

erster Ansatzpunkt eines inklusiv gedachten 
Ansatzes.

Gleichzeitig wird mit der erweiterten Zielgrup-
pe der besondernde pädagogische Arbeitsan-
satz der JMD als Angebot für junge Menschen 
mit Migrationshintergrund zunehmend proble-
matisch. Denn zum einen wollen Jugendliche 
nach einer gewissen Zeit des Aufenthalts – und 
erst recht, wenn sie in Deutschland geboren 
sind – nicht mehr (nur) als Migranten/-innen 
angesprochen werden, die (als solche) geför-
dert und integriert werden und denen als „An-
dere“ begegnet wird. Zum anderen stellt sich 
die Frage, ob solche Angebote nicht genau zu 
den Problemen beitragen, die sie lösen wollen. 
Ist nicht gerade das „immer der Andere sein“ 
eines der größten Integrationshindernisse?6 

Sind besondere pädagogische Angebote für 
Neuzuwanderer/-innen noch angemessen – 
wenngleich nicht unproblematisch –, so sind 
sie angesichts der erweiterten Zielgruppe zu-
nehmend unangemessen und problematisch.

Dennoch: Die Notwendigkeit 
spezifischer Migrationsfach-
dienste/JMD

Empowerment
Junge Menschen mit Migrationshintergrund 
sind nicht so sehr mit einer „kulturell anderen“ 
Gesellschaft konfrontiert als vielmehr mit einer 
Gesellschaft, in der sie konkret strukturelle Be-
nachteiligung erleben und mit Rassismuserfah-
rungen konfrontiert sind. Regeleinrichtungen 

Jugendmigrationsdienste – als 
„sonder-“ pädagogische Ein-
richtungen?
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2

3

(z. B. Schule) sind daran potenziell beteiligt: 
„Unser“ Bildungssystem ist nicht in der Lage, 
ihnen gleiche Bildungschancen zu geben. „Un-
ser“ Arbeitsmarkt segregiert nach ethnischen 
Kriterien. Sie erleben mit ihren Familien einen 
Statusverlust, zum Beispiel weil die Qualifi-
kationen der Eltern nicht anerkannt werden. 
Eine migrationspädagogische Jugendsozial-
arbeit hat die Aufgabe, Räume zu eröffnen, in 
denen Jugendliche mit Migrationshintergrund 

• mit anderen ihre Erfahrungen austauschen 
und formulieren können,

• mit ihren Diskriminierungs- und Rassis-
muserfahrungen gehört werden,

• in ihrer Verletzlichkeit aber nicht pathologi-
siert, sondern auch in ihrer Widerstandsfä-
higkeit wahrgenommen werden,

• hybride Zugehörigkeiten und Mehrfachi-
dentitäten als Ressource und nicht als Belas-
tung erleben können.

Dafür braucht es auch Empowerment-Räume, 
in denen sie „unter sich“ sind, auch wenn ge-
nau dieses „unter sich“ eben nicht definierbar, 
abgrenzbar, eindeutig ist.

Interkulturelle Öffnung
Inklusion kann nur gelingen, wenn sich auch 
die Institutionen der Einwanderungsgesell-
schaft öffnen und neue Konzepte für differenz-
sensibles Arbeiten entwickeln. Dafür reicht es 
nicht aus, Mitarbeiter/-innen zu sensibilisieren, 
es braucht Anstrengungen auf politischer und 
konzeptioneller Ebene. Dafür werden Fachstel-
len benötigt, die eine aktive Rolle in den regio-
nalen Netzwerken einnehmen, das Thema Mi-

gration/Integration (inkl. Diskriminierung und 
Rassismus) in der Öffentlichkeit transportieren 
sowie andere Einrichtungen bei Schritten der 
Interkulturellen Öffnung unterstützen. Jugend-
migrationsdienste können als solche Fachstel-
len Motoren für innovative fachliche Entwick-
lungen sein, indem sie Projekte initiieren und 
in die Umsetzung – auch in Kooperation mit 
anderen Trägern – ihre Expertise einbringen.

Erstintegration
Es gibt sie noch, und ihre Zahl steigt seit eini-
ger Zeit kontinuierlich: Für neu in die Bundes-
republik einreisende Jugendliche erfüllen die 
JMD ihre klassische Funktion als Erstanlauf-
stellen mit Vermittlung von und Begleitung 
während der Sprach- und Integrationskurse, 
Verweisberatung, Begleitung bei Bildung und 
Ausbildung. Gerade als Sonderdienste können 
Jugendmigrationsdienste für Neuankömmlin-
ge das Angebot einer vertrauensvollen Bezie-
hung machen, Barrieren überwinden helfen 
und das Bewältigungsvertrauen und die Mo-
tivation zur Partizipation an der neuen Gesell-
schaft stärken.7 Es ist kaum vorstellbar, dass die 
Regeleinrichtungen diese Aufgaben erfüllen 
können. Die Forderung nach Inklusion würde 
bedeuten, den jungen Menschen eine an ihren 
spezifischen Bedürfnissen ausgerichtete Unter-
stützung zu versagen. Dies wäre zynisch und 
gesellschaftspolitisch fahrlässig.

„Inklusion“ in den JMD

Einige JMD haben sich in den letzten Jahren 
zu Fachstellen der Jugendsozialarbeit zu ent-
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wickelt, die sich mit einem Teil ihrer Angebote 
an alle jungen Menschen richten und gerade 
dadurch junge Menschen mit Migrationshin-
tergrund besonders gut erreichen. Dazu ge-
hört auch der JMD Reutlingen/Nürtingen. Er 
ist Teil des „Fachdienstes Jugend, Bildung, Mi-
gration“, einer Dienststelle der BruderhausDi-
akonie Reutlingen. An fünf Standorten in zwei 
Landkreisen arbeiten zehn JMD-Mitarbeiter/-
innen (6,5 Stellen). Wie alle Jugendmigrations-
dienste bietet der JMD Reutlingen/Nürtingen 
offene Beratungsstunden in den Anlaufstel-
len, Seminarreihen sowie Freizeitangebote an, 
außerdem unterstützt er die internationalen 
Vorbereitungsklassen. Er ist zudem Träger 
von Jugendintegrationskursen (BAMF).

Der Fachdienst hat darüber hinaus aber mit 
weiteren 40 Mitarbeitern/-innen auf ca. 25 
Stellen noch weitere Aufträge, die er in en-
ger personeller Kooperation mit dem JMD 
durchführt. Er kooperiert regelhaft mit 40 
Schulen über Maßnahmen der vertieften Be-
rufsorientierung nach § 33 SGB III (Agentur 

für Arbeit), als Träger der Schulsozialarbeit 
und im Rahmen der Ganztagsschule oder 
über Mentoren/-innenprojekte. Er ist Träger 
von kommunalen Aufgaben der Jugendso-
zialarbeit (mobile und offene Jugendarbeit) 
und Hilfen zur Erziehung sowie Anbieter von 
Maßnahmen der Agentur für Arbeit (z. B. Be-
rufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen oder 
Berufseinstiegsbegleitung). So agiert er in ei-
nem Netz, in dem die Mitarbeiter/-innen die 
Migrantenjugendlichen kennenlernen, Kon-
takte aufbauen und diese – wenn ein konkre-
ter Förderbedarf besteht – in die individuelle 
Begleitung des JMD übernehmen. Durch die-
se breite Aufstellung arbeitet der JMD in vie-
len Settings mit Migrantenjugendlichen, die 
aber nicht grundsätzlich als „ Migrantenju-
gendliche“ angesprochen werden. Durch die 
zusätzliche Übernahme von Regelangeboten 
trägt der JMD so stärker zur Inklusion bei.
In einer kleinen Gemeinde wie Münsingen 
deckt der JMD zum Beispiel über die Schul-
sozialarbeit an vier Schulen, als Träger des Ju-
gendhauses, über die Mobile Jugendarbeit und 
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eine Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme 
(BVB) das Feld der Jugendsozialarbeit beinahe 
komplett ab. Dabei ist nur ein „halber Mitarbei-
ter“ direkt über eine Stelle aus dem JMD-Pro-
gramm finanziert. Er ist aber gleichzeitig mit 
50 % in der Mobilen Jugendarbeit und über das 
Team eng verzahnt mit der Schulsozialarbeit. 
Er leitet diesen JMD mit seinen insgesamt sechs 
Mitarbeitern/-innen. Es gibt eine zentrumsna-
he Anlaufstelle, das Team ist aber im wahrsten 
Sinne des Wortes an all den Stellen präsent, an 
denen sich die Jugendlichen aufhalten. Über 
die Schulsozialarbeit an der Grundschule ha-
ben wir Kontakt schon vor der im Bundesauf-
trag verankerten Altersgrenze von 12 Jahren. 
Über die verschiedenen Aufträge können wir 
allen Jugendlichen Unterstützung anbieten. 
Jugendliche, die zu uns kommen, wissen nicht 
mehr unbedingt, dass sie diese Unterstützung 
speziell auch als Migranten/-innen bekom-
men. Trotzdem ist diese Perspektive immer im 
Fokus der Mitarbeiter/-innen.

Dieses Konzept ist in Städten wie Reutlingen 
so nicht umsetzbar, da sich wesentlich mehr 
Träger die Aufträge der Jugendsozialarbeit 
teilen. Der Kerngedanke ist trotzdem der glei-
che. Die Integrationsbegleitung wird zum Teil 
auch von Mitarbeitern/-innen unterstützt, die 
nicht über den Bundesauftrag finanziert sind. 
Gleichzeitig sind JMD-Mitarbeiter/-innen 
zusätzlich zu ihren Stellenanteilen im JMD in 
anderen Projekten tätig. Die Grenzen sind for-
mell klar, tatsächlich ineinander fließend. Der 
Jugendmigrationsdienst ist in der Struktur des 
Fachdienstes weiterhin das zentrale, aber nicht 
mehr das einzige Angebot. Der Fachdienst ist 

so organisiert, dass die fachlichen Perspektiven 
des JMD systematisch in die anderen Angebote 
einfließen. Um hier genügend Ressourcen zu 
haben, werden immer wieder innovative Pro-
jekte zur Weiterentwicklung der Migrationsar-
beit durchgeführt.8

Perspektiven

Auch in der Arbeit der Jugendmigrations-
dienste ist also die Spannung zwischen Beson-
derung und Normalisierung nicht aufzulösen. 
Dies enthebt die JMD – und die Jugendsozial-
arbeit insgesamt – allerdings nicht der Aufga-
be, die eigene Praxis an jeder Stelle zu reflek-
tieren, alle Energie in eine angemessene, nicht 
bevormundende Begleitung in spezifischen 
Lebenslagen fließen zu lassen und gleichzeitig 
den Gedanken der Inklusion aufrecht zu hal-
ten, wo immer es möglich ist.

Unsere Erfahrungen aus dem JMD Reutlin-
gen/Nürtingen sind dabei nicht zwingend 
übertragbar. Insbesondere für kleinere JMDs 
ist es schwieriger, das eigene JMD-Angebot in 
einem breiteren Jugendsozialarbeitsangebot 
so einzugliedern, dass es sich partiell „un-
sichtbar“ machen kann. Dringend notwendig 
sind aber Kooperationen mit den anderen ört-
lichen Angeboten in den Handlungsfeldern 
der Jugendsozialarbeit wie etwa der Mobilen 
Jugendarbeit, der Schulsozialarbeit oder der 
Jugendberufshilfe. 

Ein diesbezüglicher Auftrag vonseiten der Po-
litik verbunden mit der Möglichkeit, personel-
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MECHERIL, Paul; Castro Varela, Mario do Mar; İnci, Dirim; Kalpaka, Annita; Melter, Claus (2010): Migrationspädagogik. Wein-
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Anmerkungen:
1 Hamburger (2002), S. 42.
2 Gefördert aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes.
3 Ausführlicher siehe auch „Vom Jugendgemeinschaftswerk zum Jugendmigrationsdienst“, http://www.bagkjs.de/2227
4 Mecheril u. a. (2010), S. 56.
5 Solche „Vielfaltsprojekte“ wurden insbesondere in der Hochzeit der Interkulturellen Pädagogik modern, der kulturell „Andere“ 

sollte nun nicht mehr in erster Linie angeglichen, sondern in seiner Andersartigkeit anerkannt werden. Doch auch dieser päd-
agogische Ansatz bleibt problematisch, weil er den „Anderen“ in seinem Anderssein geradezu konserviert (vgl. Mecheril u. a. 
(2010), S. 57.).

6 Attia; Foitzik (2009), S. 9 ff.
7 Insofern erfüllen die Jugendmigrationsdienste den gesetzlichen Auftrag nach § 45 AufenthG.
8  Die Schwerpunkte der letzten Jahre waren – finanziert über BAMF, Xenos, Europäischer Integrationsfonds, Europäischer 

Flüchtlingsfonds, private Stiftungen usw. – interreligiöse und antirassistische Jugendkulturprojekte, Elternbildung, Koopera-
tionsprojekte zur Professionalisierung von Migrantenorganisationen mit dem Ziel des Aufbaus eines „Bildungszentrums in 
Migrantenhand“, Qualifizierungsprojekte für Arbeitsmarktakteure, Aufbau einer professionellen Antidiskriminierungsarbeit, 
Flüchtlingsarbeit u. a.

le Ressourcen in den Aufbau solch „inklusiv ge-
dachter“ Strukturen zu stecken, würde diesen 
Prozess sehr unterstützen.

Zentral ist, dass der Auftrag einer parteilichen 
Begleitung von Migrantenjugendlichen und der 

Förderung der Interkulturellen Öffnung nicht 
verloren geht. Jugendmigrationsdienste, die 
sich den beschriebenen Aufgaben stellen, geben 
am ehesten die Gewähr, dass die Interessen der 
Migrantenjugendlichen in der Jugendhilfeland-
schaft prominent vertreten sind.
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Normativität und Kritik – 
Diskurse in der Sozialen 
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n welcher Weise wird heute (knapp 
fünf Jahre nach Ratifizierung der 
UN-Behindertenrechtskonvention) 

politisch, öffentlich und fachlich über Inklusi-
on gesprochen? Bemerkenswert ist zunächst 
die Vehemenz, mit der der Inklusionsbegriff 
inzwischen Eingang in den politischen Diskurs 
gefunden hat. Zweifellos ist dies in hohem 
Maße auf den anhaltenden politischen Hand-
lungsdruck zurückzuführen, der von der Ra-
tifizierung der UN-Behindertenrechtskonven-
tion und der mit ihr verbundenen staatlichen 
Rechenschaftspflicht ausgeht und der sowohl 
zu politischen Konsequenzen (etwa sukzessi-
ver Überarbeitung aller geltenden Schulgeset-
ze in den Bundesländern) wie zu politischen 
Absichtserklärungen (etwa in Gestalt der Ver-
abschiedung von Aktionsplänen auf diversen 
politischen Entscheidungsebenen) und – nicht 
zuletzt – auch zu bloßen rhetorischen Reflexen 
(in Form der semantischen Aneignung im Sin-
ne einer Political Correctness) geführt hat.

Begrüßenswerte Folgen dieser nicht wider-
spruchsfreien Diskursentwicklung sind par-
tielle Integrationsfortschritte für (bestimmte) 

Menschen mit Behinderung. Jedoch kann 
bislang nicht von einem generellen Abbau 
von Teilhabebarrieren und Einschränkungen 
selbstbestimmten Lebens für Menschen, die 
gesellschaftlich als behindert gelten, die Rede 
sein. Vielmehr haben wir es mit immer mehr 
integrativen Inseln zu tun, nicht aber mit ei-
nem allgemeinen Trend zu einer stärker inklu-
sionsorientierten Gesellschaft.

Von einer inklusionsorientierten Gesellschaft 
könnte erst gesprochen werden, wenn die Bio-
grafien von als „anders“ adressierten Menschen 
nicht mehr von den kraft- und kostenintensi-
ven bürokratischen Kämpfen um die indivi-
duelle Durchsetzung von unveräußerlichen 
Teilhaberechten und berechtigten Ansprüchen 
an ein selbstbestimmtes Leben geprägt wären.

Ein Blick auf den medialen und politischen 
Inklusionsdiskurs zeigt, dass mit dem Begriff 
der Inklusion kaum mehr als Integration ge-
meint sein kann, insofern als die Begriffe jeg-
licher theoretischer Grundlage entkleidet, als 
austauschbar betrachtet und dargestellt wer-
den. Dabei ereilt den Inklusionsbegriff unver-

I
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sehens das gleiche „Schicksal“, das bereits die 
langjährige Forderung nach (mehr) Integration 
von marginalisierten, stigmatisierten und dis-
kreditierbaren Minderheiten ereilte: Es scheint 
sich alles einzig um die Frage zu drehen, was 
unter den gegebenen Voraussetzungen gesell-
schaftspolitisch machbar wäre. Die Grenzen 
der Integrierbarkeit von Individuen gelten da-
bei als gegeben und – unter der Voraussetzung 
demonstrierter Integrationswilligkeit – zu be-
dauern. Soviel Integration wie möglich, soviel 
(fürsorglich unterfütterte) Exklusion wie nö-
tig, lautet dabei der nicht immer transparent 
gemachte Grundsatz.

Auf der Strecke bleibt freilich jegliche Reflexi-
on darüber, aus welchen Gründen bestimmte 
Lebenssituationen und -lagen zu erhöhten 
Exklusionsrisiken führen und durch welche 
gesellschaftlichen Prozesse und Mechanismen 
Exklusion gerechtfertigt und druchgesetzt 
wird. Beispielhafte Ergebnisse dieser integra-
tionslogischen Betrachtungsweise sind dann 
das Gewissen beruhigende öffentliche Wür-
digungen vorbildlich integrierender Betriebe 
oder auch die in Inklusionslandkarten sich 
bildlich manifestierenden Inseln eines wert-
schätzenden Umgangs miteinander. Dabei 
bleiben Fragen nach unabdingbar notwendi-
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gen Strukturveränderungen, denen sich ein 
inklusionsorientiertes Gemeinwesen stellen 
müsste, ausgeblendet. Aktionismus tritt an 
ihre Stelle – er bewegt die Herzen, aber lässt 
den Kopf (wo Inklusion ja bekanntermaßen 
beginnt) in Ruhe.

Leider gibt der Blick auf praxisorientierte Fach-
disziplinen, die sich am Inklusionsdiskurs 
beteiligen, kaum Anlass zu einer optimisti-
scheren Sicht. Beschränken wir uns auf Per-
spektiven der Sozialen Arbeit, fällt vor allem 
ein vorherrschendes normatives Verständnis 
von Inklusion auf. Dies zeigt sich zum einen 

(worin möglicherweise ein Missverständnis, 
vielleicht auch eine gewollte Verkürzung liegt) 
in der Berufung allein auf die UN-Behinder-
tenrechtskonvention. Zum zweiten gerät In-
klusion – im Sinne des uneingeschränkten 
Rechts auf selbstbestimmte Teilhabe – zur (blo-
ßen) Vision, zum Leitstern, der eine vermeint-
lich goldene Zukunft verspricht – wenngleich 
(das wird unversehens in Kauf genommen) 
man sich durchaus gedulden müsse: Inklusi-
on sei nun mal bedauerlicherweise schwierig, 
aufwendig, teuer – kurz: ein langer Weg. Dass 
man mit einer solchen Interpretation der Pro-
zesshaftigkeit von inklusiven Entwicklungen 
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das Spiel der Entpolitisierung bereitwillig mit-
spielen könnte, bleibt dabei auffällig jenseits 
des (selbst-)kritischen Vorstellungsvermögens. 
Dabei wird übersehen, dass der Gehalt der 
UN-BRK als Menschenrechtsdokument nicht 
zur Disposition gestellt werden kann. Das aber 
bedeutet, dass Inklusion (ebenso wie z. B. die 
Unverletzbarkeit der Menschenwürde) sich 
eben nicht in einem ideal(istisch)en goldenen 
Zeitalter manifestiert (das wir mehr oder weni-
ger herbeisehnen können, aber gewissermaßen 
geschichtsteleologisch geduldig abzuwarten 
haben), sondern einen hier und heute unhin-
tergehbaren rechtsgültigen Auftrag darstellt.

Die Prozesshaftigkeit von Inklusion besteht 
demzufolge darin, Inklusionsorientierung zu 
einem dauerhaften gesellschaftlichen Grund-
satz, zu einer fortgesetzten Leitlinie politischen 
und fachlichen Handelns zu machen – also zu 
einer permanenten Querschnitts- und Gestal-
tungsaufgabe. Inklusion ist dann kein verhei-
ßungsvoller (End-)Zustand, sondern ein gel-
tender und wirkmächtiger Maßstab – wodurch 
sich die fachliche Herausforderung in der Tat 
wieder „in den Kopf“ verlagert: Es geht um die 
Bereitschaft, die eigene Praxis (sowie die sie 
ermöglichenden Strukturen) auf Teilhabebar-
rieren und Einschränkungen von Selbstbestim-
mungen hin zu reflektieren. Vielleicht könnte 
man auch sagen: Inklusionsorientierung macht 
Integrationsmaßnahmen nicht überflüssig und 
ersetzt sie auch nicht. Der fehlende Aufzug 
zum Jugendmigrationsdienst im dritten Stock 
beispielsweise ist (und bleibt) eine notwendige 
Inte¬grationsmaßnahme (eine strukturelle Vo-
raussetzung für Inklusion). Sein Einbau bedeu-

tet aber genauso wenig bereits die Realisierung 
von Inklusion, wie seine Nichtfinanzierung In-
klusionsorientierung verunmöglicht. Integrati-
on und Inklusion in diesem Sinne gehen nicht 
wechselseitig ineinander auf, sondern stellen 
gewissermaßen zwei unterschiedliche Baustel-
len dar – nein, schiefes Bild: Integration ist die 
Baustelle, Inklusionsorientierung dagegen eher 
die (Aus-)Bildung all derjenigen, die auf dieser 
Baustelle arbeiten und Entscheidungen treffen 
(Professionelle wie Ungelernte, aber auch die 
Bauleitungen und Planungsbehörden ...).

Mit einem normativ-verkürzten Verständnis 
von Inklusion wird auch übersehen, dass In-
klusion gar keine kennzeichnende Eigenschaft 
einer Institution, eines Gemeinwesens oder 
einer Handlungspraxis sein kann. Dies wird 
deutlich, wenn systemtheoretische Bedeu-
tungsgehalte des Inklusionsbegriffs in Be-
tracht gezogen werden: Bereits eine oberfläch-
liche systemtheoretische Rezeption würde auf 
den Umstand verweisen, dass es das jewei-
lige Verhältnis von Inklusion und Exklusion 
ist, das als Analysekategorie sozialer (Sub-)
Systeme in einer fortgeschritten funktional 
differenzierten Gesellschaft herangezogen 
werden muss. Ohne dies systemtheoretisch 
zu vertiefen, wäre aus einem solchen gedank-
lichen Ansatz der Schluss zu ziehen, dass es 
nicht um die Verwirklichung „inklusiver Zu-
stände“ gehen kann, sondern um die Analyse 
der Inklusions-/Exklusionsverhältnisse selbst 
– also um die aufmerksame und reflexive Fo-
kussierung auf Mechanismen und Prozesse 
der Herstellung und Reproduktion von Teil-
habebarrieren.
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Das würde praktisch bedeuten: Eine sich als in-
klusiv bezeichnende Schule, eine sich als inklu-
siv verstehende Praxis der Jugendsozialarbeit 
oder auch eine sich als inklusiv ausgebende 
Politik stehen nicht weniger auf dem Prüfstand 
als etwa heute noch vom Inklusionsgedanken 
wenig oder nicht infizierte Einrichtungen. 
Auch so gesehen bleibt Inklusionsorientierung 
„Auftrag“ – Auftrag zur wissenschaftlichen 
Untersuchung und andauernden handlungs-
praktischen Selbstreflexion, und zwar gerade 
auch der Prozesse und Entwicklungen, die un-
ter der Flagge Inklusion firmieren.

Der UN-Behindertenrechtskonvention liegt 
ein Verständnis von Behinderung zugrunde, 
das über ein medizinisches, aber auch über 
ein rein soziales Modell weit hinausweist: 
Behinderung ist demnach ein gesellschaftlich-
kulturelles Konstrukt, das zudem ständigen 
Veränderungen unterworfen ist – und insofern 
nicht essentialistisch (also „positiv“) definier-
bar ist. Das heißt die jeweils wirkmächtigen 
Konzepte von Behinderung definieren keine 
(end-)gültig abgrenzbare(n) Zielgruppe(n) 
– weshalb es auch nicht zielführend (weil 
theoretisch unhaltbar) ist, durch zielgrup-
penspezifische Maßnahmen die „Aufgabe“ 
der Inklusion „erledigen“ zu wollen. Aus der 
Orientierung am „Geist“ der UN-Behinder-
tenrechtskonvention folgt zwingend ein kriti-
scher Blick auf gesellschaftlich wirkmächtige 
Konzepte von Behinderung sowie auf die Me-
chanismen ihrer Durchsetzung.

Dabei sind Behinderungs-Konzepte nicht die 
einzigen, die sich gesellschaftlich und kultu-

rell einer uneingeschränkten selbstbestimm-
ten Teilhabe von Menschen entgegenstellen. 
Der kritischen Reflexion zugänglich gemacht 
werden müssen – über Behinderungs-Konzep-
te hinaus – die diese erst konkretisierenden 
herrschenden Konzepte von Fremdheit, Anders-
artigkeit und Differenz. Eine echte Inklusionso-
rientierung kann sich nicht mit dem Gebot der 
Anerkennung und Wertschätzung von Vielfalt 
begnügen, nach dem Motto: „Alles so schön 
bunt hier.“ Vielmehr ist die Wahrnehmung von 
Vielfalt stets als eine spezifische Wahrnehmung 
einer bestimmten Vielfalt zu hinterfragen und 
mit der praktischen Anforderung zu verbin-
den, die im Zuge dieser Bestimmung erfolgte 
Exklusion (als Konstruktion des Subalternen) 
reflexiv zugänglich zu machen.

Damit aber gerät der kritische Anspruch der 
UN-BRK zu einer ständigen Kritik am Beste-
henden – auch und insbesondere in dem Sin-
ne, dass all das, was die gesellschaftliche und 
daseinsbezogene Legitimität von Menschen 
infrage stellt (migrationpolitische Praxen, to-
lerierter Rassismus, soziale Desintegration 
und Armutsentwicklung, biowissenschaftli-
cher Fortschritt etc.), zum Thema und damit 
zum Teil des Auftrags zur Inklusionsorientie-
rung wird. Inklusionsorientierung erfordert 
Positionierung(en) in diesen Fragen – denn 
ebenso wie der Realität ins Auge zu sehen 
ist, dass die Würde des Menschen praktisch 
durchaus antastbar ist (eine Tatsache, die ja 
das Projekt der Erklärung der Menschen-
rechte selbst nicht infrage stellt), kann nicht 
davon abgesehen werden, dass eine als viel-
fältig (also kulturell heterogen) beschriebene 
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(und sich selbst beschreibende) Gesellschaft 
nicht dadurch schon zu einer nicht ausson-
dernden Gesellschaft mutiert. Anerkennung 
von Vielfalt führt nicht zur Aufhebung von 
Exklusion(smechanismen). Sollte sie wenigs-
tens zur Kritik an Exklusionslogiken und den 
mit ihnen einhergehenden Praxen führen, 
wäre schon etwas gewonnen. 

Die UN-BRK hat unzweifelhaft einen Diskurs 
entfacht bzw. wiederbelebt, der auch zu posi-

tiven Veränderungen führen wird, von denen 
manche Menschen mit (manchen) Behinde-
rungen oder auch Benachteiligungen profitie-
ren werden oder bereits profitiert haben. Ver-
wechseln wir aber diese Entwicklungen nicht 
mit realisierter Inklusion – auch nicht mit ei-
ner langen Einbahnstraße, die wir längst ein-
geschlagen haben und an deren Ende uns der 
Inklusionsnavigator mit beruhigender Stimme 
digital zuraunen wird: „Sie haben ihren Be-
stimmungsort erreicht.“
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